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Informationen zum Lesen des Dokuments 
Die in diesem Dokument dargelegten Qualitätsstandards und Qualitätsindikatoren sowie Arbeits-
mittel beinhalten verschiedene rechtliche und alltagssprachliche Begriffe. Zum gemeinsamen Ver-
ständnis beinhaltet dieses Dokument ein ausführliches Glossar. 
 
Vorbehalt 
Der Inhalt des hier vorliegenden Dokuments bezieht sich auf neue rechtliche Bestimmungen, wel-
che per 1. Januar 2013 in Kraft treten. Eine Rechtsprechung besteht dazu noch nicht, die darge-
legten Inhalte und Interpretationen der neuen rechtlichen Bestimmungen beinhalten den Vorbehalt 
zukünftiger Rechtsprechung.  
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1 Grundsatz 
Freiheitsbeschränkende Massnahmen zum Schutz vor Gefährdung stellen einen Eingriff in die 
Grundrechte des Menschen dar. Eine freiheitsbeschränkende Massnahme wird in Institutionen für 
Kinder, Jugendliche (inkl. Jugendstraf- und Massnahmenvollzug), für Erwachsene mit einer Behin-
derung sowie in Alters- und Pflegeheimen immer nur in gut begründeten Ausnahmefällen einge-
setzt, nämlich dann, wenn durch das soziale Verhalten, die Krankheit oder Behinderung der be-
troffenen Person eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung ausgeht. 
 
Freiheitsbeschränkende Massnahmen sollen soweit möglich vermieden und nur wenn ab-
solut notwendig eingesetzt werden. Sie sind als letztes Mittel zu betrachten. Die Menschen-
rechte und die Selbstbestimmung müssen sorgfältig gegenüber den Sicherheitsbedürfnis-
sen abgewogen werden. Angeordnete Massnahmen müssen regelmässig überprüft und an 
veränderte Verhältnisse angepasst werden. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ist 
massgebend. Die Prävention steht im Vordergrund. 
 
Die „Qualitätsstandards zum Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen in Institutionen“1 
richten sich nach den gesetzlichen Grundlagen.2 Die Einhaltung der kantonalen Bestimmungen 
des Datenschutzes ist jederzeit zu gewährleisten. Die Qualitätsstandards zum Umgang mit frei-
heitsbeschränkenden Massnahmen sind integraler Bestandteil des umfassenden Qualitätsmana-
gements der Institution. Die in diesem Papier formulierten Standards stellen Minimalstandards dar. 
Die Institutionen sind aber dazu angehalten, Behandlungskonzepte und qualitätsbezogene Best-
immungen zu entwickeln und einzuführen, welche der Anwendung von freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen vorbeugen und über die in diesem Dokument dargelegten Minimalstandards hinaus 
gehen. 
 
Diese erarbeiteten Grundlagen und Standards gelten für die Anwendung von freiheitsbeschrän-
kenden Massnahmen bei: 
 Kindern und Jugendlichen, welche sich über Einweisung der/des Inhabers der elterlichen Sorge 

oder mittels zivilrechtlicher oder einer jugendstrafrechtlichen Massnahme in einer stationären 
Institution befinden.  

 Erwachsenen, welche sich freiwillig oder über eine Einweisung mittels ZGB-Massnahme in ei-
ner stationären Institution befinden.  
Bei erwachsenen Personen, welche strafrechtlich in eine Institution eingewiesen sind, gelten 
hingegen die in der Gesetzgebung für den Straf- und Massnahmenvollzug festgehaltenen Re-
gelungen und Massnahmen. 

                                                
1  Eine aus verschiedenen Arbeits- und Tätigkeitsbereichen bestehende sowie unterschiedliche Perspektiven berück-

sichtigende Arbeitsgruppe hat von September 2011 bis Juni 2012, unter Einbezug einer breiteren Konsultation im Ap-
ril/Mai 2012, das Alters- und Behindertenamt (ALBA) der Gesundheits- und Fürsorgedirektion mit der Entwicklung der 
vorliegenden Qualitätsstandards und Arbeitsmittel beraten. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe waren: Cornelia Nater, 
kantonale behindertenkonferenz bern kbk, Vereinigung Cerebral; Lukas Hohl, kantonale behindertenkonferenz bern 
kbk, Bündnis gegen Depression; Tschone Bangerter SOCIALBERN, Leiterin Wohngruppenverbund, IGS Bern; Eliane 
Michel, SOCIALBERN, Direktorin Jugendheim Lory; Dr. med. Regula Schmitt, Geriaterin, Heimärztin; Myrtha 
Schwarzenbach, Pflegeheim Frienisberg, Delegierte vbb; Beatrice Segessenmann, Domizil Egelmoos, Delegierte 
vbb; Peter Keller, Verband Berner Pflege- und Betreuungszentren vbb; Dr. med. Marcus Grossenbacher, Präsident 
Verein Berner Haus- und KinderärztInnen; Dr. med. Heinrich Kläui, Verein Berner Haus- und KinderärztInnen, Mit-
glied Kommission Psychiatrie; Regula Mader, CEO Universitäre Psychiatrische Dienste Bern; Barbara Mathys, GEF, 
ALBA, Abteilung Kinder und Jugendliche; Anita Schmid, GEF, ALBA, Abteilung Erwachsene; Sandra Wiederkehr, 
GEF, ALBA, Abteilung Alter; Kathrin Reichenbach, GEF, Rechtsamt; Claus Detreköy; GEF, ALBA, Abteilung Erwach-
sene; Urs Vogel, Urs Vogel Consulting; Regula Ruflin, Andreas Dvorak und Katja Schnyder-Walser, socialdesign ag 

2  Vgl. Literatur- und Materialienverzeichnis für die gesetzlichen Grundlagen und berücksichtigten Richtlinien und Mate-
rialien. 
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2 Qualitätsstandards 

2.1 Rechtliche und gesetzliche Basis 

Die rechtlichen Grundlagen für die künftigen Qualitätsstandards und -indikatoren im Bereich frei-
heitsbeschränkender Massnahmen im Kanton Bern finden sich in internationalen Übereinkommen 
(z.B. EMRK), in den verfassungsrechtlichen Grundrechten sowie darauf basierenden eidgenössi-
schen und kantonalen Gesetzen. Die relevanten gesetzlichen Unterlagen sind in Kapitel 6 detail-
liert aufgeführt. 
 

2.2 Konsultierte Richtlinien 

Für die Formulierung der künftigen Qualitätsstandards und -indikatoren wurden Richtlinien, Grund-
lagenpapiere und Merkblätter von den in diesem Bereich zentralen Verbänden, Institutionen und 
Gesellschaften konsultiert: 
 CURAVIVA, 
 Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES, 
 Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ, 
 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW, 
 Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie SGG.  
 

2.3 Qualitätsstandards 

Die Darstellung der Qualitätsstandards und -indikatoren orientiert sich an derjenigen der Projekt-
skizze zur Erarbeitung von Minimalstandards für Betriebsbewilligungen der Gesundheits- und Für-
sorgedirektion des Kantons Bern vom 11. Juli 2011. Diese Systematik weist die folgende Struktur 
auf: 
 
 Inhaltsbereich Benennung eines Themengebietes der Aufsicht (Was wird betrachtet?) 
 Kriterium Umschreibung des Soll-Zustandes im Inhaltsbereich (Wie soll es sein?) 
 Indikator Ein für die Erfüllung des Kriteriums relevantes Merkmal innerhalb des In-

haltsbereiches (Was messe/beurteile ich?) 
 Minimal-Standard Erforderlicher Erfüllungsgrad eines Indikators (für genügende Qualität) 

(Welches Mass muss erreicht sein?) 
 
Die Qualitätsstandards werden nach Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität unterschieden.  
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2.3.1 Standards für alle Bereiche 
 
Strukturqualität 
 

Inhaltsbereich Konzeptionelle Grundlagen zu freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen 

Kriterium Die Einrichtung verfügt über konzeptionelle Grundlagen für 
den Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen. 

Indikatoren Minimalstandards 

1 Konzept 

- Der Konzeptinhalt entspricht den gesetzlichen Grundla-
gen. 

- Das Konzept entspricht den Vorgaben der GEF im Doku-
ment „Qualitätsstandards und Qualitätsindikatoren zum 
Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen in In-
stitutionen“ 

- Der Konzeptinhalt wird mindestens alle zwei Jahre über-
prüft und den neusten Entwicklungen angepasst.  

- Das Konzept enthält Aussagen zu: 
 Definition (inkl. vorgesehener freiheitsbeschränkender 

Massnahmen); 
 Prävention; 
 Anwendung; 
 Information; 
 Reflexion; 
 Dokumentation von freiheitsbeschränkenden Massnah-

men; 
 Statistische Auswertung;  
 Mögliche Folgen von freiheitsbeschränkenden Mass-

nahmen und den Umgang damit 
- Das Konzept legt die Einbindung ins Qualitätsmanage-

ment dar. 

2 Prävention 

- Das Konzept beinhaltet Massnahmen, Arbeitsmittel und  
-material sowie bauliche und strukturbezogene Aspekte 
und personelle3 Faktoren, welche freiheitsbeschränken-
den Massnahmen vorbeugen können. 

- Das Konzept sieht Massnahmen zur Prävention vor,  
 welche die Sensibilisierung und Erweiterung der Hand-

lungskompetenz betroffener Personen und ihren Ange-
hörigen sowie der Mitarbeitenden beinhalten 

 welche den regelmässigen Austausch der Mitarbeiten-
den zur Analyse des Umgangs mit freiheitsbeschrän-
kenden Massnahmen zum Ziel haben. 

3 Definierter Entschei-
dungsprozess 

- Der Entscheidungsweg betreffend die Anwendung von 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen ist schriftlich fest-
gehalten, die dafür verantwortlichen internen und externen 
Stellen sind konkret benannt. 

- Der Entscheidprozess berücksichtigt auch das Vorgehen 
in Notfallsituationen. 

- Entscheidungsbefugte Personen müssen über eine medi-
zinische, pflegerische, sozialarbeiterische oder sozialpä-
dagogische Ausbildung auf tertiärer Stufe verfügen. 
 

                                                
3  Ein personeller Faktor wäre bspw. die Berücksichtigung des geäusserten Willens betreffend die Betreuungsperson. 
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- Eine entscheidungsbefugte Person ist jederzeit verfügbar 
(Pikettorganisation). 

- Der Entscheidungsweg berücksichtigt den Unterschied 
zwischen urteilsfähigen und urteilsunfähigen betroffenen 
Personen. 

- Der Entscheidungsweg berücksichtigt den Unterschied 
zwischen Personen mit FU und ohne FU. 

- Die Entscheidungen werden innert 24 Stunden von der in-
tern vorgesetzten Stelle überprüft. 

- Die Entscheidungen müssen im interdisziplinären Diskurs 
stattfinden, wenn verschiedene involvierte Berufsgruppen 
in einer Einrichtung tätig sind. 

4 Entscheidungskriterien 

Das Konzept beinhaltet Kriterien, um die Verhältnismässig-
keit zu beurteilen. Dabei sind folgende Aspekte zu berück-
sichtigen:  
- Prüfung,  
 von Urteilsfähigkeit und von Kommunikationsfähigkeit 

betreffend einer allfälligen Einwilligung 
 von Handlungsalternativen, ob das Verhalten der be-

troffenen Person auf behandelbare, therapierbare oder 
anderweitig behebbare Ursachen zurückzuführen ist.  

- Abwägung des Eingriffs in die Grundrechte der betroffe-
nen Person (Freiheit, Selbstbestimmung etc.) gegenüber 
dem Nutzen der freiheitsbeschränkenden Massnahmen 
(Senkung der Selbst- und Fremdgefährdung bzw. Minde-
rung der Störung des Gemeinschaftslebens). 

5 Handlungsanleitung 

- Für die Anwendung von freiheitsbeschränkenden Mass-
nahmen bestehen verbindliche Richtlinien. Diese beinhal-
ten auch Aussagen: 
 zur deeskalierenden Vorgehensweise; 
 zu Begleitmassnahmen bei der Anwendung einer frei-

heitsbeschränkenden Massnahme, welche zur Ab-
schwächung der Wirkung beitragen und/oder die Mas-
snahme ablösen können. 

6 Dokumentation  
- Das Konzept legt fest, wie, wo und durch wen freiheitsbe-

schränkende Massnahmen protokolliert werden. 

7 Information 

- Das Konzept enthält Anforderungen an die Information: 
a) der betroffenen Person (auch bei Urteilsunfähigkeit 

und/oder Kommunikationseinschränkungen),  
b) des/der gesetzlichen Vertreters/in oder der vertretungs-

berechtigten Person und/oder  
c) der Vertrauensperson  
über  
 Zweck, Art, Dauer, mögliche Folgen und wer die Mass-

nahme angeordnet hat 
 die Prüfung von weniger eingreifenden Alternativen 
 notwendige Verhaltensänderungen resp. Vorausset-

zungen, welche zur Aufhebung der Massnahme führen 
würden 

 die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel 
 das Einsichtsrecht 
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8 
Ausbildung und Weiter-
bildung von Mitarbei-
tenden 

- Das Konzept hält fest, wie die Mitarbeitenden für die Ent-
scheidung und Anwendung von freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen geschult werden. 

- In den Schulungen werden der Entscheidungsprozess und 
der Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen themati-
siert. 

9 Instruktion von be-
troffenen Personen 

- Das Konzept hält fest, wie und wann die betroffenen Per-
sonen über freiheitsbeschränkende Massnahmen sowie 
ihre Rechte informiert werden. 

- Das Konzept hält fest, wie die betroffenen Personen befä-
higt werden, freiheitsbeschränkende Massnahmen zu er-
kennen und zu wissen, welche Handlungsmöglichkeiten 
und Rechte ihnen dabei zustehen. 

10 Kontrolle 

- Es ist festgelegt, auf welche Weise und durch wen eine 
freiheitsbeschränkende Massnahme überprüft wird und 
wer diese Überprüfung einfordern kann.  

- Bei länger andauernden Massnahmen erfolgt eine laufen-
de Überprüfung der angeordneten Massnahme, bei Kin-
dern und Jugendlichen spätestens nach drei Monaten, bei 
Erwachsenen spätestens nach sechs Monaten.  

- Jede Überprüfung wird in der Dokumentation protokolliert.  

Prozessqualität 
 
Inhaltsbereich Systematisches Vorgehen 

Kriterium Das Vorgehen bei freiheitsbeschränkenden Massnahmen 
entspricht den konzeptionellen Grundlagen. 

Indikatoren Minimalstandards 

11 
Verhältnismässig-
keit 
 

- Die Abwägung ist in der Begründung ersichtlich und be-
rücksichtigt die Themen Lebensqualität, Selbstgefähr-
dung, Fremdgefährdung sowie schwere Störung des 
Gemeinschaftslebens. 

12 Transparenz 

- Die betroffene Person wird vorgängig umfassend infor-
miert und in die Entscheidungsfindung einbezogen.  

- Die Information ist für die betroffene Person soweit mög-
lich nachvollziehbar und verständlich. 

- Ist eine vorgängige Information und/oder ein vorgängiger 
Einbezug in die Entscheidungsfindung aufgrund einer 
Notfallsituation oder fehlenden Urteilsfähigkeit nicht mög-
lich, so wird die Information möglichst bald nachgeholt, 
sobald die betroffene Person diese Information nachvoll-
ziehen kann. 

- Wo vorhanden, werden der/die gesetzliche Vertreter/in 
oder die vertretungsberechtigte Person und/oder die Ver-
trauensperson über die freiheitsbeschränkende Mass-
nahme informiert. 
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13 
Organisationsentwick-
lung / Organisationskul-
tur 

- Die Leitung der Institution sorgt dafür, dass die Mitarbei-
tenden den Umgang mit freiheitsbeschränkenden Mass-
nahmen und deren Prävention sowie mit Themen der 
Selbstgefährdung, der Fremdgefährdung und Störung 
des Gemeinschaftslebens laufend aktiv im Rahmen von 
Schulungen, Supervision, Intervision oder anderen Ge-
fässen bearbeiten.  

- Die Anwendung einer freiheitsbeschränkenden Mass-
nahme wird von den einzelnen Mitarbeitenden, welche in 
den Entscheidungsprozess involviert waren, sowie auch 
generell im Team nachbesprochen. 

- Der Umgang mit und der Einsatz von freiheitsbeschrän-
kenden Massnahmen sind integrierter Bestandteil des 
Qualitätsmanagements der Institution, inkl. der damit zu-
sammenhängenden Überprüfungszyklen und Verbesse-
rungsinstrumente. 

14 Nachbesprechung 
- Es besteht für die betroffene Person und/oder ihre vertre-

tungsberechtigte Person die Möglichkeit, die freiheitsbe-
schränkende Massnahme nach zu besprechen. 

Ergebnisqualität 
 

Inhaltsbereich Nachvollziehbarkeit von freiheitsbeschränkenden Mass-
nahmen 

Kriterium Die Anwendung der freiheitsbeschränkenden Massnahme 
ist nachvollziehbar und rechtmässig. 

Indikatoren Minimalstandards 

15 Kompetenz 

- Die hinsichtlich des Einsatzes einer konkreten freiheitsbe-
schränkender Massnahme im praktischen Alltag ent-
scheidbefugten Mitarbeitenden können diese freiheitsbe-
schränkenden Massnahmen erklären und begründen. 

16 

Planungsinstrumente 
(Pflegeplan, Betreu-
ungsplan, Entwick-
lungsplan, Förderplan 
etc., nicht aber Behand-
lungsplan) 

- Freiheitsbeschränkende Massnahmen sind in die Pla-
nungsinstrumente integriert. 

- Die Planungsinstrumente sind den laufenden Entwicklun-
gen angepasst in Bezug auf die freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen, bei sich ändernden Verhältnissen oder spä-
testens nach drei Monaten. 

17 Bewegungseinschrän-
kende Massnahmen 

- Bei urteilsfähigen Personen liegt eine Einwilligung zur be-
wegungseinschränkenden Massnahme vor. 

- Bei urteilsunfähigen Personen liegen entsprechende An-
ordnungen der in der Einrichtung entscheidungsbefugten 
Person vor. 

- Die vertretungsberechtigte Person ist informiert worden. 

18 Medizinische Mass-
nahmen 

- Die Anordnung erfolgt durch eine Ärztin / einen Arzt. 
- Es liegt eine Zustimmung der betroffenen Person oder der 

vertretungsberechtigten Person vor.  
- Der Entscheid des Chefarzts / der Chefärztin einer Abtei-

lung liegt bei einer Behandlung ohne Zustimmung unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben vor. 
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19 Dokumentation 

- In der Dokumentation sind die folgenden Punkte festge-
halten: 
 Begründung und, falls bekannt, Rechtsgrundlage der 

Massnahme 
 Anhörung der betroffenen Person 
 Art, voraussichtliche Dauer und Zeitpunkt der durchge-

führten Massnahme 
 Beurteilung der Urteilsfähigkeit und Kommunikationsfä-

higkeit 
 bei der Anordnung und Durchführung verantwortliche 

Personen 
 durchgeführte Kontrollen 
 erfolgte Information 
 erfolgte Nachbesprechung 
 Reklamationen 
 Vorgesehene Massnahmen zur Aufhebung oder Ver-

minderung der Freiheitsbeschränkung 
 Begründung des Verzichts bei Abwägung eines allfälli-

gen Einsatzes einer freiheitsbeschränkenden Mass-
nahme4 

20 Internes Monitoring 

- Alle freiheitsbeschränkenden Massnahmen sind einer in-
ternen zentralen Stelle gemeldet. 

- Es besteht eine jährliche Auswertung, welche über die 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen und ihre Anwen-
dung in der Institution über eine bestimmte Zeitdauer Aus-
kunft gibt. 

- Die Auswertungsresultate sind diskutiert und allenfalls er-
forderliche Massnahmen beschlossen und ergriffen. 

21 Rechtsmittelbelehrung 
- Der Zugang zu den gesetzlichen Beschwerdemöglichkei-

ten ist gewährleistet. 

 
Institutionen steht es frei, die hier definierten allgemeinen Kriterien, Indikatoren und Minimalstan-
dards im Hinblick auf besondere Bedürfnisse zu spezifizieren und passende Arbeitsmittel zu entwi-
ckeln, um unterschiedlichen Arbeitsweisen gerecht zu werden.  
 

2.3.2 Standards für den Bereich Kinder und Jugendliche 
Die Minimalstandards in Kapitel 2.3.1 gelten, wie bereits dargelegt, auch für Kinder und Jugendli-
che, soweit die Normen des ZGB und/oder des FMJG anwendbar sind (siehe dazu Übersicht unter 
Kapitel 4). Die nachfolgend zusätzlich aufgeführten Standards gelten für Kinder und Jugendliche, 
welche unter die Anwendung des FMJG fallen. 
 
Die Qualitätsindikatoren für die disziplinarischen Sanktionen gelten ausschliesslich für jene Institu-
tionen, welche gestützt auf Art. 4 Abs. 1 und 2 FMJG disziplinarische Sanktionen verfügen dürfen. 
 
Inhaltsbereich Disziplinarische Sanktionen FMJG 

Kriterium Das Vorgehen bei freiheitsbeschränkenden Massnahmen ist 
festgelegt. 

Indikatoren Minimalstandards 

22 Entscheidungskriterien - Es bestehen transparente Entscheidungskriterien zur An-
ordnung von disziplinarischen Sanktionen (Art. 8 und 12 

                                                
4  Es gibt Situationen, in welchen der Einsatz einer freiheitsbeschränkenden Massnahme diskutiert wird, dann aber im 

Abwägen von pro und kontra Faktoren nicht eingesetzt wird. Dies darzulegen, ist der Nachvollziehbarkeit wegen 
wichtig, um die Sorgfaltspflicht und systematische, professionelle Arbeitsweise zu dokumentieren. 
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FMJG).  
- Es besteht ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwi-

schen Tathandlung und Sanktion (Art. 9 Abs. 1 FMJG). 

23 Konzept 
- Die Umsetzung der disziplinarischen Sanktionen ist im Be-

triebskonzept definiert. 

 
Inhaltsbereich Sicherungsmassnahmen und Zwangsmittel FMJG 

Kriterium Das Vorgehen bei freiheitsbeschränkenden Massnahmen ist 
festgelegt. 

Indikatoren Minimalstandards 

24 Entscheidungskriterien 

- Es bestehen transparente Entscheidungskriterien zur An-
ordnung von Kontrollen und Durchsuchungen (Art. 13 
FMJG), Leibesvisitation und Blutprobe (Art. 14 FMJG), Si-
cherungsmassnahmen (Art. 15 FMJG) und Zwangsmitteln 
(Art. 16 FMJG). 

- Es besteht ein nachvollziehbarer Zusammenhang zwi-
schen Massnahme und (befürchteter) Gefährdung. 

25 Konzept 

- Die möglichen Sicherungsmassnahmen und Zwangsmittel 
sind im Betriebskonzept definiert. 

- Die Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen und 
Zwangsmittel ist im Betriebskonzept definiert. 

 

2.3.3 Standards für den Bereich Erwachsene Behinderte 
Für diesen Bereich gibt es keine weiteren spezifischen Standards. Es können aber durchaus allen-
falls spezifische Arbeitsmittel erforderlich sein. 
 

2.3.4 Standards für den Altersbereich 
Für diesen Bereich gibt es keine weiteren spezifischen Standards. Es können aber durchaus allen-
falls spezifische Arbeitsmittel erforderlich sein. 

3 Arbeitsmittel 
Der alltägliche Umgang mit einem allfälligen Einsatz von freiheitbeschränkenden Massnahmen ist 
sowohl für Betroffene als auch für die stationären Institutionen für Kinder und Jugendliche, Men-
schen mit Behinderung oder ältere Menschen eine stete Herausforderung. Die formulierten Quali-
tätsstandards und -indikatoren sollen dabei Handlungsorientierung bieten. Gleichzeitig hat die 
Auseinandersetzung mit den Qualitätsstandards gezeigt, dass die konkrete Umsetzung dieser 
Qualitätsstandards und -richtlinien auch in den Kontext der jeweiligen betroffenen Personen und 
der jeweiligen konzeptionellen Ausrichtung der Institution zu stellen sind.  
 
In diesem Kapitel werden daher zur Unterstützung der Praxis zu verschiedenen Themenbereichen 
Arbeitsmittel vorgeschlagen. Diese entbinden die einzelne Einrichtung jedoch nicht davon, sich die 
konkrete Umsetzung je zu überlegen und zu systematisieren sowie die entsprechenden konzeptio-
nellen Grundlagen und Instrumente zu formulieren, die Mitarbeitenden zu schulen und insbesonde-
re die Betroffenen zu informieren und hinsichtlich ihrer Rechte zu befähigen und zu unterstützen. 
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3.1 Vorgehen zur Umsetzung der vorliegenden Qualitätsstandards in 
den Institutionen 

Jede Institution ist aufgrund der vorliegenden Qualitätsstandards und -indikatoren verpflichtet, die 
nachfolgenden Aufgaben wahrzunehmen: 

- Entwicklung eines Konzepts: Konzeptionelle Grundlagen zum Umgang mit freiheitsbeschrän-
kenden Massnahmen zu formulieren resp. die bestehenden konzeptionellen Grundlagen über-
prüfen, unter Einbezug der Mitarbeitenden und betroffenen Personen. Die konzeptionellen 
Grundlagen sind entweder in einem separaten Konzept darzulegen oder in bestehende konzep-
tionelle Grundlagen (bspw. Betreuungskonzept) zu integrieren. 

- Bestimmung verantwortliche Person: Es ist eine Person zu bestimmen, welche für die Koordina-
tion und das Monitoring hinsichtlich eines allfälligen Einsatzes von freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen darüber wacht, dass die Einrichtung dabei die in diesem Papier dargelegten Qua-
litätsstandards und -indikatoren einhält. 

- Schulung Mitarbeitende: Die Mitarbeitenden sind regelmässig hinsichtlich freiheitbeschränken-
der Massnahmen geschult; empfehlenswert ist die fixe Aufnahme ins interne Schulungspro-
gramm sowie in den Einführungsplan neuer Mitarbeitenden. 

- Information der betroffenen Person: Die Information und Kommunikation mit betroffenen Perso-
nen hinsichtlich eines allfälligen Einsatzes freiheitsbeschränkender Massnahmen ist zu definie-
ren und systematisch umzusetzen. 

- Internes Monitoring: Es ist ein systematisches internes Monitoring hinsichtlich freiheitsbe-
schränkender Massnahmen zu installieren resp. das bestehende weiter zu pflegen. Empfohlen 
wird hierzu die Einbindung in die bestehenden Arbeitsprozesse sowie in das bestehende Quali-
tätsmanagement. 

- Berichterstattung an den Kanton Bern: Es ist für Institutionen für Kinder und Jugendliche (inkl. 
Jugendstraf- und Massnahmenvollzug) oder für Erwachsene mit einer Behinderung sowie für 
Alters- und Pflegeheime keine Berichterstattung erforderlich. Hinsichtlich der Anordnung muss 
die Institution zu jeder Zeit in der Lage sein, bei Nachfrage oder einem allfälligen Aufsichtsbe-
such den systematischen Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen nachweisen zu 
können. 

3.2 Ablaufprozess freiheitsbeschränkende Massnahmen 

Gemäss den rechtlichen Bestimmungen besteht ein klarer Ablauf hinsichtlich des Einsatzes von 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen und diesbezüglicher Rechtsmittel und Vorgehensbestim-
mungen. Nachfolgend finden sich deshalb zur Orientierung über diese Bestimmungen die folgen-
den Schemata: 

 Zuständigkeit und Ablauf zur Anordnung von bewegungseinschränkenden Massnahmen bei ur-
teilsunfähigen Erwachsenen (Art. 383 ff. ZGB) 

 Merkblatt für die betroffenen Personen (Rechtsmittelbelehrung und Verfahrensvorgaben) 

 Checkliste Protokollierung der bewegungseinschränkenden Massnahmen bei urteilsunfähigen 
Erwachsenen (ohne medikamentöse Einschränkung) Art. 383 ff. ZGB. 
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3.2.1 Ablaufprozess aus Sicht der Institution zur Anordnung 
 

Verhalten der Person

Selbstgefährdung Drittgefährdung Schwerwiegende Störung 
des Gemeinschaftslebens

Prüfung von alternativen 
Massnahmen

Medikamentöse 
Bewegungseinschränkung

Nicht medikamentöse 
Einschränkung

Person unter FU Person nicht unter FU

Zustimmung/
Ablehnung durch 

vertretungsberechtigte 
Person

Erstellen eines 
Behandlungsplanes unter 

Beizug der 
Vertrauensperson

Entscheidung durch 
Chefarzt, Chefärztin

Person unter oder 
nicht unter FU

Entscheidung durch 
Einrichtung

Zuständigkeit und Ablauf zur Anordnung von bewegungseinschränkenden 
Massnahmen bei urteilsunfähigen Erwachsenen 

(Art. 383 ff. ZGB)

Kein Notfall Notfall

Entscheidung durch 
Einrichtung

Behebbare Ursachen 
behandeln

Anordnung von 
Bewegungseinschränkenden 

Massnahmen

Prüfung der Urteilsfähigkeit

Person nicht urteilsfähig

Prüfung von Behandlungsmöglichkeiten

Person urteilsfähig

Keine Bewegungseinschränkung 
ohne Zustimmung der Person
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3.2.2 Merkblatt für die betroffenen Personen (Rechtsmittelbelehrung und Verfahrensvor-
gaben) 

Bewegungseinschränkende 
Massnahme wird als notwendig 

erachtet

Die betroffene Person muss zwingend 
angehört werden

Anordnung der 
Bewegungseinschränkung durch 

zuständige Person

Bewegungseinschränkung erfolgt

Information der 
vertretungsberechtigten Person 

durch die Einrichtung

Betroffene Person/
vertretungsberechtigte Person 

akzeptiert 
Bewegungseinschränkung 

Betroffene Person/
vertretungsberechtigte Person 

akzeptiert Bewegungseinschränkung 
nicht 

Schriftliche Beschwerde bei KESB 
am Ort der Einrichtung

Gutheissung der Beschwerde

Aufhebung der Massnahme

Ablehnung der Beschwerde

Weiterzug an gerichtliche Instanz

Gutheissung der Beschwerde

Aufhebung der Massnahme

Ablehnung der Beschwerde

Weiterführung der Massnahme
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3.2.3 Checkliste Protokollierung für die Institution 
 

Verhalten der Person

Selbstgefährdung Drittgefährdung
Schwerwiegende 

Störung des 
Gemeinschaftslebens

Prüfung bewegungseinschränkende 
Massnahmen

Checkliste Protokollierung der bewegungseinschränkenden Massnahmen
 bei urteilsunfähigen Erwachsenen

(ohne medikamentöse Einschränkung ) 
Art. 383 ff. ZGB

Entscheid durch Einrichtung

Anhörung der betroffenen Person

Protokollierung: Name der 
anordnenden Person, Zweck, Art und 
Dauer der Massnahme  

Protokollierung: geprüfte Massnahmen, 
verworfene Massnahmen, Gründe

Protokollierung: Zeitpunkt, erklärte 
Inhalte, Bezeichnung zuständige 
Person, die sich um die betroffene 
Person kümmert, Reaktion der 
betroffenen Person 

Durchführung der Bewegungseinschränkung

Mitteilung an die zur Vertretung bei 
medizinischen Massnahmen berechtigte 

Person

Periodische Überprüfung

Protokollierung: Zeitpunkt der Mitteilung 

Protokollierung: Zeitpunkt der 
Überprüfung, Entscheid 

Aufhebung der Bewegungseinschränkung
Protokollierung: Zeitpunkt der 
Aufhebung, Begründung 

Interdisziplinäre 
Entscheidfindung: Ärzteschaft, 
Pflege, betreute Person, wenn 
möglich vertretungsberechtigte 
Person, Angehörige

Prüfung behandelbare Ursachen 
Prüfung von alternativen Massnahmen

Anordnende Person

Zuständige Personen gemäss 
Anordnungsentscheid

Gemäss Konzept Einrichtung

Gemäss Konzept Einrichtung

Gemäss Konzept Einrichtung

Gemäss Konzept Einrichtung

Protokollierung: Form der 
Durchführung, Probleme, allenfalls 
Zwang etc.   
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4 Glossar 
Es existiert keine gesetzliche Definition für den Begriff „freiheitsbeschränkende Massnahmen“. 
Gemäss dem Gutachten Mösch (2010) werden darunter alle Massnahmen subsumiert, mit wel-
chen in die körperliche und geistige Unversehrtheit und in die Bewegungsfreiheit eingegriffen wird, 
ohne dass dafür eine gültige und erklärte Zustimmung der betroffenen Person vorliegt bzw. ohne 
dass die Massnahme dem mutmasslichen Willen der kommunikationsunfähigen betroffenen Per-
son entspricht. Diese Definition nimmt Bezug auf die Richtlinien der SAMW (Schweizerische Aka-
demie der Medizinischen Wissenschaften). Die Begrifflichkeiten entsprechen jenen, welche in den 
neuen Bestimmungen verwendet werden. „Freiheitsbeschränkende Massnahmen“ umfassen so-
wohl die medizinische Behandlungen ohne Zustimmung als auch bewegungseinschränkende 
Massnahmen5.  
 
Im Projekt wird der Begriff „freiheitsbeschränkende Massnahmen“ als Überbegriff verwendet für die 
folgenden im ZGB geregelten Massnahmen: 
 Bewegungseinschränkende Massnahmen (Art. 383 ff., 438 ZGB) 
 Medizinische Behandlung ohne Zustimmung bei psychischen Störungen (Art. 434 ZGB) 
 Disziplinarische Sanktionen (Art. 8 ff. FMJG) 
 Sicherungsmassnahmen und Zwangsmittel (Art. 13 ff. FMJG). 
 
Die nachfolgende Tabelle erläutert, welche gesetzlichen Bestimmungen des ZGB resp. des FMJG 
für die Anwendung bewegungseinschränkender Massnahmen (ohne medikamentöse Bewegungs-
einschränkung) zur Anwendung kommen:  
 
Gesetzliche Grundlagen für die Anwendung bewegungseinschränkender Massnahmen  
(ohne medikamentöse Bewegungseinschränkung) 
Personengruppen ZGB FMJG 
Minderjährige platziert über eine zivilrechtliche Mass-
nahme in einer Pflegefamilie oder in einer nicht ge-
schlossenen Einrichtung der stationären Jugendhilfe 
oder durch die Eltern in einer Pflegefamilie 

Keine explizite gesetzliche Regelung 
 

Minderjährige platziert über strafrechtliche Massnah-
men oder durch die Eltern in einer Institution der sta-
tionären Jugendhilfe oder einem Gefängnis 

 Art. 8 ff. FMJG 
Art. 13 ff. FMJG 

Minderjährige platziert mit Obhutsentzug (Art. 310 
ZGB) in einer geschlossenen Einrichtung der statio-
nären Jugendhilfe 

Art. 314b ZGB, Art. 
438, 383-384 ZGB 

Art. 8 ff. FMJG 
teilweise Art. 13 ff. 
FMJG 

Urteilsunfähige erwachsene Personen ohne FU in ei-
ner Einrichtung 

Art. 383 – 385 ZGB  

Urteilsunfähige erwachsene Personen mit FU in einer 
Einrichtung 

Art. 438, 439 Abs. 
1 Ziff. 5 ZGB 
Art. 383 – 384 ZGB 

 

Urteilsfähige erwachsene Personen mit FU in einer 
Einrichtung 

Art. 438, 439 Abs. 
1 Ziff. 5 ZGB 
Art. 383 – 384 ZGB 

 

Urteilsfähige Personen ohne FU in einer Einrichtung Keine explizite gesetzliche Regelung. 
Keine bewegungseinschränkende 
Massnahmen ohne Einwilligung der 
urteilsfähigen Person. 

 
                                                
5  Vgl. Mösch (2010). 
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Im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs zu den Qualitätsstandards wurde offensichtlich, dass 
verschiedene Begriffe geklärt und definiert werden müssen. Die Botschaft zu den neuen Bestim-
mungen im ZGB gibt teilweise klare Aussagen hierzu, teilweise besteht ein grösserer Interpretati-
onsspielraum. Da diese Begriffe jedoch in verschiedene Qualitätsstandards einfliessen, zeigt sich 
das Erfordernis, im Zusammenhang mit den Bestimmungen des ZGBs und weiterer Gesetze zu 
freiheitsbeschränkenden Massnahmen mehrere Rechtsbegriffe präzise zu definieren und dafür in 
den Kontext zu den verschiedenen Handlungsfeldern und Tätigkeitsgebieten zu setzen.  
 
Zu klären sind grundsätzlich die folgenden Begriffe: 
 
Begriff Definition Gesetzes-

artikel 
Anstalt Dieser Begriff wird im ZGB ab 1.1.2013 nicht mehr verwen-

det. Der neu verwendete Begriff im ZGB ist «Einrichtung». 
Das hier vorliegende Papier spricht in Abstimmung auf die 
Begriffsverwendung der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
Kanton Bern sowie in Abstimmung auf das FMJG von „Institu-
tion“. 

 

Behandlungsplan 
bei urteilsunfähi-
gen Personen 
 

Die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt plant die 
erforderliche Behandlung und berücksichtigt dabei eine vor-
handene Patientenverfügung, andernfalls erfolgt der Beizug 
der zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen berechtig-
ten Person. Die urteilsunfähige Person ist soweit möglich in 
die Erstellung des Behandlungsplans einzubeziehen.  

Betrifft der Behandlungsplan die Behandlung einer psychi-
schen Störung in einer psychiatrischen Einrichtung, so muss 
dieser schriftlich verfasst werden und die Zustimmung der be-
troffenen Person vorliegen. Ansonsten gelten die Bestim-
mungen zu „Behandlung ohne Zustimmung“. 

Der Behandlungsplan beinhaltet die Planung medizinischer 
Massnahmen und ist daher kein Synonym von Erziehungs-
plan, Förderplan, Entwicklungsplan oder Pflegeplan. Der Be-
handlungsplan kann allerdings ein Bestandteil dieser Pläne 
sein. 

Art. 377 ZGB 

Art. 380 ZGB 
Art. 433 ZGB 

Art. 434 ZGB 

Betroffene Per-
son  

Patient/in, Bewohner/in, Klient/in 
 

 

Bewegungsein-
schränkende  
Massnahmen 

Der Begriff der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist weit 
zu verstehen. Dieser erfasst gemäss der Botschaft zum ZGB 
 elektronische Überwachungsmassnahmen 
 das Abschliessen von Türen im Einzelfall 
 das Anbringen von Bettgittern und anderen Schranken 
 die unmittelbare Einschränkung des körperlichen Bewe-

gungsfreiraums (Angurten, Zewi-Decke etc.) 
zum Sicherungszweck (Schutz der betroffenen Person vor 
etwas, z.B. vor Sturz, oder Schutz von Dritten). 

Dagegen fällt das Ruhigstellen einer urteilsunfähigen Person 
durch Medikamente nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Bestimmung, sondern untersteht der Regelung über medizi-
nische Massnahmen. 

In einer psychiatrischen Klinik können bewegungseinschrän-
kende Massnahmen nur bei Personen unter einer fürsorgeri-
schen Unterbringung oder bei urteilsunfähigen Personen an-
gewandt werden. Diese richten sich sinngemäss nach Art. 
383 ZGB. 

 
Art. 383 ZGB 

Art. 377 ff.  
Art. 433 ff. 
ZGB 

Art. 438 ZGB 
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Begriff Definition Gesetzes-
artikel 

Chefarzt einer 
Abteilung / ärztli-
che Leitung  

Ärztlich geleitete Einrichtung: 
Kaderärztinnen/Kaderärzte gemäss Definition der Einrich-
tung, welche weisungsbefugt sind. Diese Person muss über 
eine anerkannte ärztliche Qualifikation verfügen. 

Nicht ärztlich geleitete Einrichtung: 
Der/die behandelnde Arzt/ Ärztin (welche/r die betroffene 
Person behandelt) oder je nach Situation der Heimarzt/die 
Heimärztin (welche/r zuständig ist für medizinische Fragen 
der Einrichtung). In Notfällen handelt der Notfallarzt. 

Art. 434 ZGB 

Disziplinarische 
Sanktionen 
(FMJG) 
 

Im FMJG sind disziplinarische Sanktionen als eine Form be-
wegungseinschränkender Massnahmen vorgesehen. Ziel 
disziplinarischer Sanktionen ist, das geordnete Zusammenle-
ben in der Institution aufrechtzuerhalten, das Verantwor-
tungsbewusstsein der Jugendlichen zu stärken und die Ju-
gendlichen zugunsten einer verbesserten Integration in der 
Institution und der Öffentlichkeit zu beeinflussen. 

Nach FMJG können verschiedene disziplinarische Sanktio-
nen angeordnet werden, es handelt sich aber ausschliesslich 
bei den folgenden Sanktionen um bewegungseinschränkende 
Massnahmen:  
 der Zimmereinschluss bis zu fünf Tagen (Art. 9 Abs. 1 Bst. 

e), 
 der leichte Einschluss bis zu 21 Tagen (Art. 9 Abs. 1 Bst. 

f), 
 der strenge Einschluss bis zu sieben Tagen (Art. 9 Abs. 1 

Bst. g).  

Disziplinarische Sanktionen können gegenüber Jugendlichen 
angeordnet werden, die im Jugendheim Prêles, im Jugend-
heim Lory Münsingen und im Jugendheim Viktoria-Stiftung 
Richigen oder in einem Gefängnis eingewiesen sind. Der Re-
gierungsrat kann unter bestimmten Bedingungen weiteren In-
stitutionen die Anordnung von disziplinarischen Sanktionen 
erlauben. 

Disziplinarische Sanktionen werden durch die Leitung der In-
stitution schriftlich verfügt. 

Art. 2 FMJG 
Art. 4 FMJG 
Art. 9 FMJG 
Art. 10 FMJG 

Einrichtung siehe Wohn- und Pflegeeinrichtung. 
Der Begriff wird synonym mit „Institution“ verwendet. 

 

Freiheitsbe-
schränkende 
Massnahme 

Dieser Begriff umfasst die Rechtsbegriffe medizinische Be-
handlung ohne Zustimmung, bewegungseinschränkende 
Massnahme, disziplinarische Sanktion, Sicherungsmass-
nahme und Zwangsmittel. 

Um welche dieser Massnahmen es sich handelt, hängt ab 
von:  
 Art und Weise der Beschränkung 
 Dauer 
 Ausmass und Intensität der Einschränkungen bzw. der 

Beschränkung der Bewegungsfreiheit 

ZGB 
FMJG 
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Fürsorgerische 
Unterbringung 
(FU)  

Eine FU ist eine Unterbringung einer Person gegen deren 
Willen in einer Einrichtung und kann verfügt werden bei: 
 geistiger Behinderung (s. auch entsprechende Definition) 
 psychischer Störung (s. auch entsprechende Definition) 
 schwerer Verwahrlosung (s. auch entsprechende Definiti-

on) 
aus den folgenden Gründen, unter Berücksichtigung von Be-
lastung und Schutz Angehöriger und Dritter: 
 zum Schutz der Person (persönliche Fürsorge) 
 ultima ratio (wenn die Betreuung nicht anders möglich ist). 

Zuständig für die Anordnung einer FU ist die KESB (Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde) oder ein Arzt oder eine 
Ärztin. 

Art. 426 ff. 
ZGB 
  

Fürsorgerische 
Freiheitsentzie-
hung (FFE) 

Dieser Begriff wird im ZGB ab 1.1.2013 nicht mehr verwen-
det. Der neu verwendete Begriff ist Fürsorgerische Unterbrin-
gung (FU). 

 

Geistige Behin-
derung 

Geistige Behinderung bedeutet eine Beeinträchtigung im 
kognitiven Bereich. Zu den kognitiven Fähigkeiten eines 
Menschen zählen zum Beispiel die Fähigkeiten zu lernen, zu 
planen, zu argumentieren. Einschränkungen in diesem Be-
reich können auch bedeuten, dass eine Person Schwierigkei-
ten hat, eine Situation zu analysieren, etwas zu verallgemei-
nern oder vorauszuschauen. 

Gemäss dem Behindertenkonzept des Kantons Bern wird un-
ter einer geistigen Behinderung eine dauernde geistige Be-
einträchtigung verstanden, welche es der betroffenen Person 
erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vor-
zunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, 
sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszu-
üben. 

 

Handlungsfähig-
keit  

Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig 
ist. 

Wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit, durch seine Hand-
lungen Rechte und Pflichten zu begründen. Er oder sie kann 
Rechtsgeschäfte abschliessen, rechtsgültige Erklärungen ab-
geben, Heimverträge abschliessen, Zustimmung zu Behand-
lungen erteilen etc. Bei der Wahrnehmung von Persönlich-
keitsrechten siehe auch Urteilsfähige handlungsunfähige 
Personen.  

Art. 12 f. 
ZGB 

Höchstpersönli-
che Rechte 

Höchstpersönliche Rechte sind Rechte, die einer Person um 
deren Persönlichkeit willen zustehen. Es handelt sich dabei 
um Rechte, welche ganz eng mit der Person verbunden sind 
wie z.B. die Einwilligung in eine medizinische Behandlung, 
der Eingriff in die persönliche Freiheit und andere. Urteilsfä-
hige minderjährige oder volljährige Personen üben diese 
Rechte selbstständig aus.  

Art. 19c ZGB 

Institution siehe Wohn- und Pflegeeinrichtung 
Der Begriff wird synonym mit „Einrichtung“ verwendet. 

 

KESB KESB steht für die Abkürzung Kantonale Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde, die ab 1. Januar 2013 auf regio-
naler Ebene ihre Arbeit aufgenommen haben. 
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Medikamentöse 
Einschränkung 
der Bewegungs-
freiheit 
 

Medikamentöse Einschränkung ohne FU:  
Bei einer in Bezug auf die Behandlungsbedürftigkeit urteilsun-
fähigen Person ohne FU, muss die vertretungsberechtigte 
Person bei einer medikamentösen bewegungseinschränken-
den Massnahme informiert werden und der Massnahme zu-
stimmen. Handelt es sich aber um eine Person mit einer psy-
chischen Störung in einer psychiatrischen Klinik, so sind die 
Bestimmungen der FU anzuwenden.  

Medikamentöse Einschränkung mit FU: 
Eine FU gilt bei der Behandlung einer psychischen Störung 
als Voraussetzung für eine medikamentöse bewegungsein-
schränkende Massnahme (Behandlung ohne Zustimmung) 
nach Art. 434 ZGB. In diesem Fall kann keine vertretungsbe-
rechtigte Person ihre Zustimmung zur Behandlung erteilen 
und der Chefarzt/die Chefärztin ist für die Anordnung der Be-
handlung zuständig. 

Nicht-medikamentöse Einschränkung mit FU: 
Eine nicht-medikamentöse bewegungseinschränkende Mas-
snahme kann eine Einrichtung bei Personen unter FU analog 
dem Vorgehen bei Personen ohne FU durchführen (Erklä-
rung/ Protokoll/ Einbezug Vertretung). Allerdings besteht im 
Falle einer FU eine Beschwerdemöglichkeit beim zuständigen 
Gericht. 

Art. 380 ZGB 

Art. 434 ZGB 

Art. 438 ZGB 

Medizinische 
Massnahmen all-
gemein 

Unter medizinischen Massnahmen sind ärztliche, therapeuti-
sche oder pflegerische Eingriffe in die physische und psychi-
sche Integrität der betroffenen Person zu verstehen. Die me-
dikamentöse Bewegungseinschränkung stellt eine solche 
medizinische Massnahme dar. 

Pflegerisch oder therapeutisch motivierte Handlungen wie 
Duschen, Verordnung einer Diät, Einschränkung von Alko-
holkonsum etc. sind ebenso als medizinische Massnahmen 
zu verstehen. Ausgenommen sind hier pädagogische Mass-
nahmen bei Kindern und Jugendlichen. 

Medizinische Massnahmen benötigen die Zustimmung der ur-
teilsfähigen Person, bei urteilsunfähigen Personen entschei-
den die zur Vertretung bei medizinischen Massnahmen be-
rechtigten Personen unter Berücksichtigung einer allfälligen 
Patientenverfügung respektive des mutmasslichen Patien-
tenwillens. 

Art. 377 ZGB 

Art. 378 ZGB 
 

Medizinische 
Massnahmen zur 
Behandlung einer 
psychischen Stö-
rung ohne Zu-
stimmung 

Wird eine Person zur Behandlung einer psychischen Störung 
mittels FU in einer Einrichtung untergebracht, so entscheidet 
der Chefarzt/die Chefärztin über eine Behandlung ohne Zu-
stimmung.  
 
Befindet sich eine Person freiwillig zur Behandlung einer psy-
chischen Störung in einer psychiatrischen Klinik, so kann sie 
nicht ohne ihre persönliche Zustimmung behandelt werden. 
Die für medizinische Massnahmen vertretungsberechtigte 
Person ist nicht berechtigt, die Zustimmung anstelle der ur-
teilsunfähigen Person zu geben. Ist eine Behandlung not-
wendig, so müssen die Bestimmungen zur fürsorgerischen 
Unterbringung angewendet werden. 

Art. 377 ff. 
ZGB 
Art. 434 ZGB 

Einschrän-
kung von Art. 
378 ZGB 
durch Art. 
380 ZGB 
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Befindet sich eine urteilsunfähige Person mit psychischer 
Störung aber weder in einer psychiatrischen Einrichtung noch 
befindet sie sich mit einer fürsorgerischen Unterbringung in 
einer anderen Einrichtung, so entscheidet die für medizini-
sche Massnahmen vertretungsberechtigte Person an ihrer 
Stelle, ob sie die Zustimmung zur Behandlung erteilt. 

Mutmasslicher 
Wille und 
wohlverstande-
nes Interesse der 
betroffenen Per-
son 

Der mutmassliche Wille der betroffenen Person lässt sich 
feststellen aufgrund der früheren Lebensführung und früheren 
Äusserungen der betroffenen Person oder über die Befra-
gung von Angehörigen, was sein/ihr Wille wäre, wenn er/sie 
bestimmen könnte.  

Beim Fehlen einer entsprechenden Patientenverfügung ha-
ben die vertretungsberechtigten Personen, resp. in dringli-
chen Fällen die Arztpersonen, bei Behandlungsmassnahmen 
bei urteilsunfähigen Personen nach dem mutmasslichen Wil-
len der betroffenen Person zu entscheiden. 

Ist der mutmassliche Wille nicht im individuellen Fall feststell-
bar, hat die Behandlung nach dem sich an objektiven Krite-
rien orientierenden wohlverstandenen Interesse der betroffe-
nen Person (im ZGB als „Interesse der urteilsunfähigen Per-
son“ bezeichnet) zu erfolgen.  

In diesem Fall wird die Behandlung aufgrund allgemeiner, ob-
jektiver Wertungen, welche von der Gesamtrechtsordnung 
her gegeben sind (Recht auf Leben usw.), an das objektive 
Kriterium des Heilungs- und Linderungszwecks gebunden 
(medizinische Indikation einer Behandlung).6  

Art. 378f. 
ZGB 

Notfallsituation/ 
dringliche Fälle  

Bei bewegungseinschränkenden Massnahmen 
Zur Lebensrettung oder zur Abwehr schwerer Folgeschäden 
unaufschiebbare Behandlung, Pflege oder Betreuung, in wel-
che weder die betroffene Person selbst noch ihr/e Vertreter/in 
rechtzeitig einwilligen kann, oder wenn begründete Zweifel an 
der Gültigkeit einer Behandlungsverweigerung wegen Ur-
teilsunfähigkeit oder wegen Interessenkollision beim gesetzli-
chen Vertreter/bei der gesetzlichen Vertreterin bestehen. Der 
Eingriff muss verhältnismässig sein. 7 

In Notfallsituationen entscheiden betreffend freiheitsbe-
schränkende Massnahmen/bewegungseinschränkende Mas-
snahmen die zuständigen Betreuungspersonen im wohlver-
standenen Interesse der betroffenen Person allein. Dabei 
muss die Verhältnismässigkeit beachtet werden.8  

Bei medizinischen Massnahmen: 
In einer Notfallsituation können auch die zum Schutz der be-
troffenen Person oder Dritter unerlässlichen medizinischen 
Massnahmen zur Behandlung einer psychischen Störung so-
fort ergriffen werden. Dabei ist der mutmassliche Wille der 
betroffenen Person zu berücksichtigen sowie die Verhältnis-
mässigkeit der Massnahme. 

Art. 379 ZGB 
Art. 434 ZGB 
Art. 435 ZGB 

                                                
6  Vgl. SAMW (2005b), S. 17 und 19. 
7  Vgl. SAMW (2005b), S. 19. 
8  Vgl. SGG (2011), S. 16. 
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Nicht-Notfälle: 
Bei Situationen, in welchen es möglich und objektiv zumutbar 
ist, den ordentlichen Entscheidungsweg einzuleiten, handelt 
es sich um keine Notfälle.  

Patientenverfü-
gung 

Schriftliche Willensäusserung einer zum Zeitpunkt der Erklä-
rung urteilsfähigen Person, welcher Behandlung und Betreu-
ung sie im Falle der Urteilsunfähigkeit in einer bestimmten 
Krankheitssituation zustimmt oder nicht zustimmt. Zudem 
kann in der Patientenverfügung eine Person bevollmächtigt 
werden, im Namen der urteilsunfähigen Person zu entschei-
den.9 

Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, 
ausser wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst 
oder wenn begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem 
Willen beruht oder dem mutmasslichen Willen der Patientin 
oder des Patienten entspricht. In diesem Fall ist im Patien-
tendossier festzuhalten, aus welchen Gründen der Patienten-
verfügung nicht entsprochen wird. 

Art. 370 ff. 
ZGB 

Planungsinstru-
mente 

Planungsinstrumente sind Dokumente wie Pflegeplan, Be-
treuungsplan, Entwicklungsplan, Förderplan u.ä.  
Der medizinische Behandlungsplan wird nicht unter diesem 
Begriff subsumiert. 

 

Psychiatrische 
Einrichtung10 
  

Ist eine Einrichtung, welche vom Behandlungsinstrument und 
von den Betreuungsformen sowie medizinischen Möglichkei-
ten einer klassischen psychiatrischen Klinik gleich ist.11  

In psychiatrischen Einrichtungen sind zur Behandlung einer 
psychischen Störung die Grundsätze zur Zustimmung des 
Patienten/der Patientin zu einer medizinischen Behandlung 
nach Art. 433 ff. anwendbar. Stimmt der Patient/die Patientin 
der Behandlung nicht zu, kann diese nur bei Bestehen einer 
FU behandelt werden. Die Artikel 377 ff. ZGB zur Behandlung 
einer psychischen Störung kommen in einer psychiatrischen 
Einrichtung nie zur Anwendung.  

Auch im Zwischenbereich zwischen ambulantem Angebot 
und stationärer Einrichtung (z.B. Krisenbett) sowie bei den 
tagesstationären Angeboten hat für eine Behandlung entwe-
der die Zustimmung der betroffenen Person vorzuliegen, da 
die Person freiwillig da ist, oder andernfalls ist eine FU anzu-
ordnen.  

Entscheidend ist, dass in psychiatrischen Einrichtungen und 
Angeboten im Zwischenbereich beim Fehlen der Zustimmung 
der zu behandelnden urteilsunfähigen Person die FU-
Bedingungen zur Anwendung kommen, d.h. eine Vertre-
tungsperson nicht anstelle der betroffenen Person einer Be-
handlung zustimmen kann. 

Art. 380 ZGB 
Art. 426 ff. 
ZGB 
Art. 433 ff. 
ZGB 

  
                                                
9  Vgl. SAMW (2005b), S. 18. 
10  Dieser in Art. 380 ZGB verwendete Begriff ist weder in der juristischen noch in der medizinischen Fachsprache ein-

deutig definiert. In diesem Konzept werden die folgenden Einrichtungen bezogen auf die Bestimmungen im ZGB als 
„Psychiatrische Kliniken“ definiert. 

11  Psychiatrische Kliniken sind: a) Kliniken, welche als Ganzes die Typologie des Bundesamts für Statistik BfS „K211“ 
oder „K212“ aufweisen und/oder b) Bereiche (Abteilungen) von Kliniken, welche dem Bundesamt für Statistik den 
BfS-Zusatzdatensatz „Psychiatrie“ liefern (Definition der Tarifpartner gemäss ANQ, Nationaler Verein für Qualitäts-
entwicklung in Spitälern und Kliniken). 
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Psychische Stö-
rung  

Der Rechtsbegriff gemäss ZGB lautet „psychische Störung“; 
er entspricht dem Begriff „psychische Krankheit oder Behin-
derung“, wie er im Behindertenkonzept des Kantons Bern er-
wähnt wird. In Bezug auf die medizinische Behandlung einer 
psychischen Störung gilt deren medizinische Definition, wobei 
keine Diagnose vorzuliegen hat. 

Gemäss Botschaft zum ZGB umfasst der Ausdruck der psy-
chischen Störung die anerkannten Krankheitsbilder der Psy-
chiatrie, d.h. Psychosen und Psychopathien, seien sie körper-
lich begründbar oder nicht, sowie Demenz, insbesondere Al-
tersdemenz. Suchtkrankheit, z.B. Alkohol-, Drogen- oder Me-
dikamentenabhängigkeit, wird ebenfalls als psychische Stö-
rung verstanden. 

Eine psychische Störung ist eine der möglichen Vorausset-
zungen für eine fürsorgerische Unterbringung nach Art. 426 
ZGB. 

Art. 390 ZGB 
Art. 426 ZGB 

Schriftliche An-
ordnung des Be-
handlungsplans 
bei fürsorgeri-
scher Unterbrin-
gung 

Bei einer medizinischen Behandlung einer psychischen Stö-
rung und (kumulativ) fürsorgerischer Unterbringung hat die 
Arztperson einen schriftlichen Behandlungsplan zu erstellen.  

Bei medizinischen Behandlungen anderer Art verlangt das 
Gesetz nicht explizit einen schriftlichen Behandlungsplan. 

Art. 433 ZGB 

Schwere Ver-
wahrlosung 
 

Unter schwerer Verwahrlosung ist ein Zustand zu verstehen, 
bei dessen Vorliegen es der Menschenwürde der hilfsbedürf-
tigen Person schlechthin widersprechen würde, ihr nicht die 
nötige Fürsorge in einer Einrichtung zukommen zu lassen. In 
der Praxis liegt bei einer schweren Verwahrlosung häufig 
auch eine psychische Erkrankung oder eine geistige Behin-
derung vor. 

Art. 426 ZGB 

Sicherungs-
massnahmen 

Im FMJG sind Sicherungsmassnahmen als eine Form bewe-
gungseinschränkender Massnahmen vorgesehen. Ziel dieser 
Massnahmen ist bei erhöhter Gefahr der Schutz der Ju-
gendlichen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Allgemeinheit. 

Die Leitung der Institution oder von ihr bezeichnete Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter können bei erhöhter Fluchtgefahr, 
bei Gefahr von Gewaltanwendung gegenüber Dritten, sich 
selbst oder Sachen sowie bei Gefahr einer anderen schwer-
wiegenden Störung des Institutionsbetriebs besondere Siche-
rungsmassnahmen anordnen. 

Nach FMJG können verschiedene Sicherungsmassnahmen 
angeordnet werden, es handelt sich aber ausschliesslich bei 
den folgenden Sicherungsmassnahmen um bewegungsein-
schränkende Massnahmen:  
 das Absondern von den anderen Jugendlichen (Art. 15 

Abs. 2 Bst. b), 
 die Entziehung des Aufenthaltsrechts in den Gemein-

schaftsräumen (Art. 15 Abs. 2 Bst. c), 
 die Unterbringung in einem besonders gesicherten Raum 

oder in einer Einschlusszelle; wobei diese Sicherungs-
massnahme nur im Jugendheim Prêles, im Jugendheim 
Lory Münsingen und im Jugendheim Viktoria-Stiftung Ri-
chigen oder in einem Gefängnis angewandt werden kann. 
Der Regierungsrat kann unter bestimmten Bedingungen 
weiteren Institutionen die Anordnung dieser Sicherungs-

Art. 2 FMJG 
Art. 15 FMJG 
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massnahme erlauben (Art. 15 Abs. 2 Bst. e). 

Urteilsfähige 
handlungsunfä-
hige Personen 
und höchstper-
sönliche Rechte  

Urteilsfähige handlungsunfähige Personen üben die Rechte, 
die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen, selbststän-
dig aus; vorbehalten bleiben Fälle, in welchen das Gesetz die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters vorsieht. 
Somit erteilen urteilsfähige Personen unabhängig vom Be-
stehen der Handlungsfähigkeit selbstständig die Zustimmung 
zu ärztlichen Behandlungen oder Eingriffen. Ebenfalls stim-
men sie selbstständig zu bewegungseinschränkenden Mass-
nahmen zu, können diese Zustimmung aber auch jederzeit 
widerrufen. 

Art. 19c ZGB 
 

Urteilsfähigkeit –  
Urteilsunfähigkeit  
 

Urteilsfähig im Sinne des ZGB ist jede Person, der nicht we-
gen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychi-
scher Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit 
mangelt, vernunftgemäss zu handeln. 

Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung für die Rechtmässigkeit ei-
ner Einwilligung. Sie wird für die konkrete Situation und für 
die konkrete Handlung (Einwilligung) beurteilt. Sie setzt ei-
nerseits die Fähigkeit des Einwilligenden voraus, die Realität 
wahrzunehmen und sich Urteil und Wille zu bilden (Erkennt-
nisfähigkeit), andererseits die Fähigkeit, dem Willen entspre-
chend zu handeln (Steuerungsfähigkeit). Es gibt keine sche-
matischen Lösungen zur Feststellung der Urteilsfähigkeit 
resp. Urteilsunfähigkeit, es ist immer die Einzelsituation zu 
beurteilen. 

Grundsätzlich wird bei einer Person Urteilsfähigkeit vermutet. 
Bestehen aber Zweifel, können nachfolgende Kriterien helfen, 
die Urteilsfähigkeit festzustellen: 
 die Fähigkeit, Information in Bezug auf die zu fällende 

Entscheidung zu verstehen; 
 die Fähigkeit, die Situation und die Konsequenzen, die 

sich aus alternativen Möglichkeiten ergeben, richtig abzu-
wägen; 

 die Fähigkeit, die erhaltene Information im Kontext eines 
kohärenten Wertsystems rational zu gewichten; 

 die Fähigkeit, die eigene Wahl zu äussern.12 
Für das Erreichen der Urteilsfähigkeit besteht keine konkrete 
Altersangabe, sondern diese ist im Einzelfall in Bezug auf 
den Sachverhalt zu bestimmen. 

Art. 16 ZGB  
 

Verhältnismäs-
sigkeit 

Das Verhältnismässigkeitsprinzip (Abwägung der Eignung, 
Erforderlichkeit und Zumutbarkeit der Massnahme) wird we-
gen seiner grossen Tragweite im Erwachsenenschutz aus-
drücklich erwähnt und bei der Umschreibung der Vorausset-
zungen der behördlichen Massnahmen konkretisiert. Eine 
nicht erforderliche oder ungeeignete behördliche Massnahme 
ist nicht zumutbar, so dass dieses Erfordernis, wiewohl oft als 
Element der Verhältnismässigkeit genannt, nicht eigens fest-
gehalten werden muss. 
 
Entsprechend dem Verhältnismässigkeitsprinzip darf die Be-
wegungsfreiheit nur eingeschränkt werden, wenn weniger 
einschneidende Massnahmen nicht ausreichen oder von 
vornherein als ungenügend erscheinen. Zudem muss die 

Art. 5 BV 
Art. 389 ZGB 

                                                
12  Vgl. SAMW (2005b), S. 18. 



  Seite 24 

Massnahme dazu dienen, eine ernsthafte Gefahr für das Le-
ben oder die körperliche Integrität der betroffenen Person o-
der Dritter abzuwenden oder eine schwerwiegende Störung 
des Gemeinschaftslebens zu beseitigen. Das Prinzip der 
Verhältnismässigkeit ist insbesondere auch in einer Notfallsi-
tuation zu beachten. 

Vertrauensper-
son 

Die betreute Person kann eine Vertrauensperson bezeich-
nen, wenn sie gegen oder ohne ihren Willen im Rahmen ei-
ner fürsorgerischen Unterbringung in einer Einrichtung be-
treut wird. Die Vertrauensperson hat die Aufgabe, die be-
troffene Person über Rechte und Pflichten zu informieren, ihr 
bei der Formulierung und Weiterleitung von Anliegen, Anträ-
gen und allfälligen Beschwerden zu helfen, bei Konflikten zu 
vermitteln und sie im Verfahren zu begleiten. Die Vertrauens-
person ist insbesondere bei der Erstellung des Behandlungs-
planes beizuziehen. 

Art. 432 ZGB 

Vertretungsbe-
rechtigte Person 
bei medizini-
schen Massnah-
men 
 

Für die Behandlung einer urteilsunfähigen Person hat der 
Arzt oder die Ärztin einen Behandlungsplan unter Beizug der 
vertretungsberechtigten Person zu erstellen. Die vertretungs-
berechtigte Person kann den im Behandlungsplan vorgese-
henen medizinischen Massnahmen zustimmen oder sie ab-
lehnen, ausser bei Personen, welche sich zur Behandlung ei-
ner psychischen Störung in einer psychiatrischen Institution 
befinden (siehe Glossar: Medizinische Massnahmen).  

Im Gesetz ist die Reihenfolge der vertretungsberechtigten 
Personen explizit aufgeführt.  

Bei urteilsunfähigen Minderjährigen hat der Arzt oder die Ärz-
tin die Zustimmung der Erziehungsberechtigten zum Behand-
lungsplan einzuholen. Kann man sich nicht auf ein Vorgehen 
einigen, muss die Differenz bereinigt werden und im Extrem-
fall die möglichen Konsequenzen und Verantwortungen ge-
klärt werden.  

Art. 377 ZGB 
Art. 380 ZGB 

Art. 378 ZGB 

Volljährigkeit 
 

Der Aufenthaltsstatus einer Person in einer Einrichtung än-
dert mit dem Erlangen der Volljährigkeit am 18. Geburtstag. 
Alle Kindesschutzmassnahmen fallen von Gesetzes wegen 
dahin (z.B. Obhutsentzug und Platzierung gestützt auf Art. 
310 ZGB). Ab diesem Zeitpunkt sind die erwachsenenschutz-
rechtlichen Vorgaben nicht mehr nur sinngemäss, sondern 
zwingend vollumfänglich anzuwenden. 

Art. 14 ZGB 

Wohn- und Pfle-
geeinrichtung  

Jede institutionelle Betreuungsform, insbesondere:  
 Wohnangebote (Betreuungs- und Pflegeauftrag) 
 Psychiatrische Institutionen (siehe auch entsprechende 

Definition) 
 sowie allenfalls weitere, bspw. Werkstätten, Tagesstätten 

und Tagesstrukturen. 

Art. 382 ZGB 
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Zwangsmass-
nahme  

Dieser Begriff war im bisherigen Berner Gesundheitsgesetz 
als „medizinische Zwangsmassnahmen“ verwendet worden, 
figurierte jedoch nicht mehr in der Neuregelung des ZGB. 
Das Berner Gesundheitsgesetz wird entsprechend ange-
passt. 

 

Zwangsmedikati-
on 

Behandlung mit Medikamenten ohne Zustimmung und unter 
Anwendung von Zwang: Kann nur unter einer FU vollzogen 
werden.  

Art. 434 ZGB 

Zwangsmittel 
 

Im FMJG sind Zwangsmittel als eine Form bewegungsein-
schränkender Massnahmen vorgesehen. Ziel dieser Mass-
nahmen ist bei unmittelbarer Gefahr der Schutz der Jugendli-
chen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Allge-
meinheit. 

Als Zwangsmittel nach FMJG gelten der Einsatz von 
 physischem Zwang (Art. 16 Abs. 2 Bst. a), 
 Hand- und Fussfesseln (Art. 16 Abs. 2 Bst. b), 
 chemischen Reizstoffen (Art. 16 Abs. 2 Bst. c). 

Alle diese Zwangsmittel sind bewegungseinschränkende 
Massnahmen. 
Die Zwangsmittel b und c dürfen nur im Jugendheim Prêles, 
im Jugendheim Lory Münsingen und im Jugendheim Viktoria-
Stiftung Richigen oder in einem Gefängnis angeordnet wer-
den. Der Regierungsrat kann unter bestimmten Bedingungen 
weiteren Institutionen die Anordnung dieser Zwangsmittel er-
lauben. 

Art. 2 FMJG 
Art. 16 FMJG 
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- Datenschutzverordnung vom 22 Oktober 2008 (DSV; RSB 152.040.1) 
- Gesetz vom 1. Februar 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG; RSB 213.316) 
- Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; RSB 860.1) 
- Verordnung vom 18. September 1996 über die Pflege und Betreuung von Personen in Heimen 

und privaten Haushalten (Heimverordnung, HEV; RSB 862.51) 
- Verordnung vom 23. Oktober 2002 über die Rechte und Pflichten der Patientinnen und Patien-

ten und der Gesundheitsfachpersonen (Patientenrechtsverordnung, PatV; RSB 811.011) 
- Gesundheitsgesetz vom 2. Dezember 1984 (GesG; RSB 811.01) 
- Verordnung  vom 24. Oktober 2001 über die beruflichen Tätigkeiten im Gesundheitswesen 

(Gesundheitsverordnung, GesV; RSB 811.111) 
- Gesetz vom 16. Juni 2011 über freiheitsbeschränkende Massnahmen im Vollzug von Jugend-

strafen und –massnahmen und in der stationären Jugendhilfe (FMJG; RSB 341.13) 
 
Weitere Grundlagen 
- Behindertenkonzept des Kantons Bern gemäss Artikel 197 Ziffer 4 BV sowie Artikel 10 IFEG 
- Informationen zur Mobilen Krisenintervention MOKI der Spitalregion Oberaargau:  

http://www.psychiatrie-sro.ch/651.html (26.06.2012). 

http://www.psychiatrie-sro.ch/651.html

